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Baustein 6: Datenschutz im Verein  November 2019 

Anlage 9: Datenschutzbeauftragter des Vereins 

Ein Datenschutzbeauftragter muss benannt werden, wenn mindestens 20 Personen ständig mit 
der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigt sind. 
 
Bitte führen Sie hier die Personen auf, die mit der automatisierten Verarbeitung 
personenbezogener Daten beschäftigt sind (Vorstandsmitglieder, Abteilungsleiter, Übungsleitende, 
ehrenamtlich Tätige, Arbeitnehmer, Selbständige, etc.). 
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Sie benötigen eine/n Datenschutzbeauftragte/n. 


